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betreffend die schriftliche Anfrage der Abg. 

Hintermayer und Genossen vom 2. März 1988.­

Nr. 1748/J-NR/88. "Änderung des Telefon­

Tarifsystems in den Grenzregionen" 

Ihre Fragen darf ich wie folgt beantworten: 

Zu Frage 1: 

Zu dem im Motiventeil angefUhrten Argument der "toten" Grenze 

und damit das Fehlen eines nach allen Richtungen hin mögli­

chen Telefonverkehrs wäre zu bemerken. daß dies, wenn aUch 

aus anderen GrUnden. auch auf andere Regionen des Bundesge­

bietes - und zwar selbst auf solche in innerösterreichischer 

Lage - zutrifft. So gibt es etwa ganze Tallandschaften 

entlang des Alpenhauptkammes. welche bedingt durch die 

topographischen Verhältnisse, ebensolche Standortnachteile in 

Kauf zu nehmen haben. Ähnliches gilt auch fUr Landstriche, 

deren Tarifzonen durch Wasserflächen maßgeblich eingeengt 

werden, aber auch fUr Regionen. die sich ausschließlich zu 

einem Wirtschafts- oder Ballungszentrum hin orientieren. 

WUrde man der Resolution des Gemeinderats von Laa an der 

Thaya fblgen, käme es gezwungenermaßen in österreich zu zwei· 

Telefontarifsystemen mit unterschiedlicher VergebUhrung. Dies 

wUrde eine Situation schaffen. die weder mit den kosten­

mäßigen Gegebenheiten noch m~t dem Gleichheitsgrundsatz in 

Einklang zu bringen wäre. 

Wollte man aber die vorliegende Anregung eines Tarifmodells 

Hsterreichweit aufgreifen und die fOr die gebUhrenmäßige 

Einstufung einer Gesprächsverbindung maßgebliche Entfernung 
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verdoppeln. wUrde dies bedeuten. daß fUr Gespräche bis 50 km 

Entfernung der Ortstarif und fOr Gespräche Uber 50 bis 100 km 

Entfernung die GebOhr der I. Fernzone (derzeit II. Fernzone) 

gelten mUßte. Eine derartige Änderung hätte nach Uber­

schlägiger Berechnung der Post jährliche Mindereinnahmen von 

rund 2,4 Mrd Schilling zur Folge. 

Zu Frage 2: 

Ein derartiges Tarifmodell wird in keinem anderen Land 

Europas angewendet. Lediglich in der Bundesrepublik Deutsch­

land besteht fOr Ortsnetze an den Staatsgrenzen - einschließ­

lich der an die Ost- und Nordsee angrenzenden Landesteile -

die Sonderregelung. da/3 der Ortstarif gegenüber dem Normal­

fall anstatt bis 20 km bis 25 bzw. 30 km (je nach Lage des 

Ortsnetzes an der Staatsgrenze) gilt. DarUber hinausgehende 

Regelungen bestehen auch in der Bundesrepublik Deutschland 

nicht. In österreich wurde. gerade im Interesse des ländli­

chen Raumes und der Grenzregionen, bereits mit 1.1.1984 eine 

Ausweitung der OrtsgesprächsgebUhr auf 25 km vorgenommen. 

Wien. am 29~ April 1988 

h
~ )ßU. ndesrninister 
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